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lichkeit ist unmittelbar nach Rechtskraft 
des Urteils einzuleiten.“

§3«
Anrechnung der Untersuchungshaft

Dem Angeklagten ist die gesamte Un
tersuchungshaft beim Vollzug einer Strafe 
mit Freiheitsentzug anzurechnen.

Verurteilung auf Bewährung

Vorbemerkung: Vgl. hierzu die §§12—16 
der 1. DB zur StPO (Reg.-Nr. 2) sowie 
Ziff. II. 1. der RV Nr. 14/75 des Ministers 
der Justiz (abgedr. nach § 16 der 1. DB zur 
StPO).

§342

(1) Das Gericht hat unter unmittelbarer 
Mitwirkung der Schöffen, gesellschaftlichen 
Beauftragten und anderer Bürger sowie im 
Zusammenwirken mit den Leitern der Be
triebe, staatlichen Organe und Einrichtun
gen, den Vorständen der Genossenschaften 
und Leitungen der gesellschaftlichen Orga
nisationen sowie den Kollektiven die Ver
wirklichung der Verurteilung auf Bewäh
rung in dem zur Gewährleistung der Erzie
hung und Bewährung des Verurteilten not
wendigen Umfange zu kontrollieren. Hierzu 
ist das Gericht im Rahmen seiner Zustän
digkeit insbesondere verpflichtet, wenn dem 
Verurteilten zur Gewährleistung der Wirk
samkeit der Strafe gemäß § 33 Absätze 3 
und 4 des Strafgesetzbuches bestimmte 
Pflichten auferlegt wurden.

(2) Das Gericht hat im Zusammenhang 
mit der Verurteilung auf Bewährung zu 
entscheiden, ob, in welcher Weise und in 
welchem Umfange Kontrollen zur Verwirk
lichung der Verurteilung auf Bewährung 
durchzuführen sind. Die Entscheidung ist 
aktenkundig zu machen.

(3) Das Gericht hat den für die erziehe
rische Einwirkung verantwortlichen Leitern 
sowie den Kollektiven, in deren Bereich 
der Verurteilte arbeitet und lebt, die zur 
Wahrnehmung ihrer Verantwortung gemäß 
§ 32 des Strafgesetzbuches für die Erzie
hung und Kontrolle des Verurteilten not
wendigen Informationen und Hinweise zu 
geben. Es kann ihnen zu diesem Zweck 
auch Empfehlungen übermitteln.

(4) Auf Verlangen und in anderen not
wendigen Fällen, insbesondere bei auftre

tenden Schwierigkeiten, ist das Gericht über 
den Verlauf und die Ergebnisse der Erzie
hung und Bewährung des Verurteilten zu 
unterrichten. Auf Grund der Kontrollergeb
nisse und der Informationen aus dem Ar- 
beits- und Lebensbereich des Verurteilten 
prüft und entscheidet das Gericht während 
der Bewährungszeit, ob und inwieweit wei
tere Maßnahmen einzuleiten sind.

(5) Verletzt der Verurteilte die ihm mit 
der Verurteilung auf Bewährung auferleg
ten Pflichten, ohne daß der Vollzug der an
gedrohten Freiheitsstrafe erforderlich ist, 
kann das Gericht ihn vorladen, verwarnen 
und darauf hinweisen, daß im Wiederho
lungsfälle der Vollzug der angedrohten 
Freiheitsstrafe angeordnet wird. Die ge
troffenen Maßnahmen sind aktenkundig zu 
machen. Das Gericht kann ihn ferner durch 
Beschluß zur unbezahlten gemeinnützigen 
Arbeit in der Freizeit bis zur Dauer von 
sechs Arbeitstagen verpflichten.

(6) Das Gericht kann unter den Voraus
setzungen des § 35 Absatz 2 des Strafgesetz
buches dem Verurteilten nach Ablauf von 
mindestens einem Jahr den Rest der Be
währungszeit durch Beschluß erlassen. Der 
für die erzieherische Einwirkung verant
wortliche Leiter, das Kollektiv, dem der 
Verurteilte angehört, der Bürge sowie der 
Staatsanwalt können entsprechende An
träge stellen.

(7) Die Aufgaben bei der Verwirk
lichung der Verurteilung auf Bewährung 
obliegen dem Gericht erster Instanz; es 
kann sie durch Beschluß auf das Kreisge
richt übertragen, in dessen Bereich der Ver
urteilte wohnt. Dieses Gericht hat die ihm 
übertragene Kontrollpflicht voll wahrzu
nehmen und alle bei der Verwirklichung 
der Verurteilung auf Bewährung notwen
digen Entscheidungen zu treffen.

§343

(1) Bei der Festlegung der Bewährung 
am Arbeitsplatz zur Erhöhung der erziehe
rischen Wirkung einer Verurteilung auf Be
währung hat das Gericht durch den Be
trieb, in dem der Verurteilte arbeitet oder 
arbeiten soll, die notwendigen Maßnahmen 
zu veranlassen. Dabei hat das Gericht mit 
dem zuständigen staatlichen Orgarr für Ar
beit und Berufsberatung zusammenzu
arbeiten.

(2) Der Betrieb ist verpflichtet, das Ge-


